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Artikel 6‘er

(1) a)  Die Verbandsländer kommen überein, die Ein
tragung der Wappen, Flaggen und anderen staatlichen 
Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von ihnen ein
geführten amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und 
-Stempel sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn 
als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile 
solcher zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären 
sowie den Gebrauch dieser Zeichen durch geeignete 
Maßnahmen zu verbieten, sofern die zuständigen Stel
len den Gebrauch nicht erlaubt haben.

b)  Die Bestimmungen unter Buchstabe a)  sind ebenso 
auf die Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, 
Sigel oder Bezeichnungen der internationalen zwischen
staatlichen Organisationen anzuwenden, denen ein oder 
mehrere Verbandsländer angehören; ausgenommen sind 
die Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel 
oder Bezeichnungen, die bereits Gegenstand von in 
Kraft befindlichen internationalen Abkommen sind, die 
ihren Schutz gewährleisten.

c )  Kein Verbandsland ist gehalten, die Bestimmungen 
unter Buchstabe b)  zum Nachteil der Inhaber von 
Rechten anzuwenden, die gutgläubig vor dem Inkraft
treten dieser Übereinkunft in diesem Land erworben 
worden sind. Die Verbandsländer sind nicht gehalten, 
diese Bestimmungen anzuwenden, falls die Benutzung 
oder Eintragung gemäß Buchstabe a)  nicht geeignet ist, 
beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwi
schen der betreffenden Organisation und den Wappen, 
Flaggen, Kennzeichen, Sigeln oder Bezeichnungen her
vorzurufen, oder falls die Benutzung oder Eintragung 
offenbar nicht geeignet ist, das Publikum über das Be
stehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und 
der Organisation irrezuführen.

(2) Das Verbot der amtlichen Prüf- und Gewähr
zeichen und -Stempel findet nur dann Anwendung, 
wenn die Marken mit diesen Zeichen für gleiche oder 
gleichartige Waren bestimmt sind.

(3) a)  Für die Anwendung dieser Bestimmungen kom
men die Verbandsländer überein, durch Vermittlung 
des Internationalen Büros ein Verzeichnis der staat
lichen Hoheitszeichen und amtlichen Prüf- und Ge
währzeichen und -Stempel auszutauschen, die sie jetzt 
oder in Zukunft unumschränkt oder in gewissen Gren
zen unter den Schutz dieses Artikels zu stellen wün
schen; dies gilt auch für alle späteren Änderungen die
ses Verzeichnisses. Jedes Verbandsland soll die notifi
zierten Verzeichnisse rechtzeitig öffentlich zugänglich 
machen.

Diese Notifikation ist jedoch für Staatsflaggen nicht 
erforderlich.

b)  Die Bestimmungen des Absatzes (1) Buchstabe b)  
sind nur auf die Wappen, Flaggen und anderen Kenn
zeichen, Sigel und Bezeichnungen der internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen anwendbar, die 
diese durch Vermittlung des Internationalen Büros den 
Verbandsländern mitgeteilt haben.

(4) Jedes Verbandsland kann innerhalb einer Frist 
von zwölf Monaten nach dem Eingang der Notifikation 
seine etwaigen Einwendungen durch das Internationale 
Büro dem betreffenden Land oder der betreffenden 
internationalen zwischenstaatlichen Organisation über
mitteln.

(5) Hinsichtlich der Staatsflaggen finden die in Ab
satz (1) vorgesehenen Maßnahmen nur auf Marken An

wendung, die nach dem 6. November 1925 eingetragen
worden sind.

(6) Hinsichtlich der staatlichen Hoheitszeichen — mit 
Ausnahme der Flaggen — und der amtlichen Zeichen 
und Stempel der Verbandsländer und hinsichtlich der 
Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel oder 
Bezeichnungen der internationalen zwischenstaatlichen 
Organisationen sind diese Bestimmungen nur auf Mar
ken anwendbar, die später als zwei Monate nach dem 
Eingang der in Absatz (3) vorgesehenen Notifikation 
eingetragen worden sind.

(7) Den Ländern steht es frei, bei Bösgläubigkeit auch 
solche Marken zu löschen, die vor dem 6. November 
1925 eingetragen worden sind und staatliche Hoheits
zeichen, Zeichen und Stempel enthalten.

(8) Die Angehörigen eines jeden Landes, die zum 
Gebrauch der staatlichen Hoheitszeichen, Zeichen und 
Stempel ihres Landes ermächtigt sind, dürfen sie auch 
dann benutzen, wenn sie denen eines anderen Landes 
ähnlich sind.

(9) Die Verbandsländer verpflichten sich, den unbe
fugten Gebrauch der Staatswappen der anderen Ver
bandsländer im Handel zu verbieten, wenn dieser Ge
brauch zur Irreführung über den Ursprung der Erzeug
nisse geeignet ist.

(10) Die vorhergehenden Bestimmungen hindern die 
Länder nicht an der Ausübung der Befugnis, gemäß Ar
tikel 6quinquies Buchstabe В Nummer 3 Marken zurück
zuweisen oder für ungültig zu erklären, die ohne Er
mächtigung Wappen, Flaggen und andere staatliche 
Hoheitszeichen oder in einem Verbandsland eingeführte 
amtliche Zeichen und Stempel enthalten; dies gilt auch 
für die in Absatz (1) genannten unterscheidungskräfti
gen Zeichen der internationalen zwischenstaatlichen 
Organisationen.

Artikel ßquater

(1) Ist nach den Rechtsvorschriften eines Verbands
landes die Übertragung einer Marke nur rechtsgültig, 
wenn gleichzeitig das Unternehmen oder der Geschäfts
betrieb, zu dem die Marke gehört, mit übergeht, so 
genügt es zur Rechtsgültigkeit der Übertragung, daß 
der in diesem Land befindliche Teil des Unternehmens 
oder Geschäftsbetriebes mit dem ausschließlichen Recht, 
die mit der übertragenen Marke versehenen Erzeug
nisse dort herzustellen oder zu verkaufen, auf den 
Erwerber übergeht.

(2) Diese Bestimmung verpflichtet die Verbandsländer 
nicht, die Übertragung einer Marke als rechtsgültig an
zusehen, deren Gebrauch durch den Erwerber tatsäch
lich geeignet wäre, das Publikum irrezuführen, insbe
sondere was die Herkunft, die Beschaffenheit oder die 
wesentlichen Eigenschaften der Erzeugnisse betrifft, für 
welche die Marke verwendet wird.

Artikel 64uinquies

A. — (1) Jede im Ursprungsland vorschriftsmäßig 
eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke soll so, wie 
sie ist, unter den Vorbehalten dieses Artikels in den 
anderen Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen 
und geschützt werden. Diese Länder können vor der 
endgültigen Eintragung die Vorlage einer von der zu
ständigen Behörde ausgestellten Bescheinigung über die 
Eintragung im Ursprungsland verlangen. Eine Beglau
bigung dieser Bescheinigung ist nicht erforderlich.


